Stadtverein Salzburg - Presseaussendung am 18.1.2012

Unsere Meinung zum Bauprojekt am Rehrlplatz

Der Vorstand des Stadtvereins hält es nach wie vor für ein Versäumnis, dass von der Stadtplanung keine Bedingungen in die Wettbewerbsunterlagen eingebaut worden sind, die allenfalls auch in fernerer Zukunft eine Einfahrt in einen Tunnel durch den Kapuzinerberg vorsehen. 
Immerhin existiert doch ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2003, der eindeutig darauf verweist, dass sowohl eine Tunnelverbindung als auch eine Busgarage im Kapuzinerberg von vorrangiger Bedeutung für das innerstädtische Verkehrsnetz sind. Überdies muss man doch auch an einen weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs denken.    

Nachdem das Preisgericht seine einstimmige Entscheidung gefällt hatte, wurde das Siegerprojekt am 21.12.2011einem interessierten Publikum in einer öffentlichen Diskussion vorgestellt. Der Vorstand des Stadtvereins sieht sich nun in seinen grundsätzlichen Einwänden bestätigt:

· Mehrere ergebnislose Architektenwettbewerbe in der Vergangenheit haben gezeigt, dass es überaus schwierig ist, eine diesem besonders sensiblen Bereich im Stadtgefüge gemäße Lösung zu finden.
· Die Erfüllung dieser in erster Linie städtebaulichen Aufgabe in einem Bauträgerwettbewerb zu erwarten, kann deshalb  nicht Ziel führend sein, weil erfahrungsgemäß ein Bauträger vordergründig daran interessiert ist, ein Maximum an Geschossflächen auf dem Bauplatz unterzubringen. Dies sollte aber nicht primäres Interesse der Stadtplanung sein, Aufgabe der Stadtplanung ist es ohne Zweifel das richtige Maß der Bebauung zu finden. Zu diesem Zweck ist wohl ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren im Verantwortungsbereich der Stadtgemeinde erforderlich. In einer ersten städtebaulichen Studie sind die grundsätzlichen Bebauungsbedingungen, wie die Baumassenzahl, die Gebäudehöhen, das Verhältnis von neuer Bebauung zu Freiraum und umgebenden Bestand  abzuklären. In einer zweiten Stufe, im Verantwortungsbereich des Bauträgers gelegen, geht es dann um eine möglichst qualitätsvolle baukünstlerische Umsetzung der Erkenntnisse aus der ersten Stufe des Verfahrens. 
· Bereits die Vorgaben  des Projektentwicklers, mit einer Flächenforderung von rund 8900 m² für Wohnen, Büros, Praxen und Geschäfte, ergeben eine von der baulichen Umgebung völlig abweichende, viel zu hohe  Geschossflächenzahl, sodass bereits wegen dieser Vorgaben des Bauträgers mit einer viel zu massiven Baustruktur zu rechnen war; darauf hätten bereits in der Vorbereitung des Wettbewerbes sowohl das Planungsamt als auch die Altstadtkommission hinweisen müssen! 

Da eine solche übermäßige Ausnutzung des Bauareals aus Stadtbildgründen nicht akzeptiert werden kann, wird das „Siegerprojekt“ in der vorliegenden Fassung abgelehnt!

